
Gesetzblatt Teil I Nr. 54 — Ausgabetag: 24. August 1990 1139

2. Unterabschnitt
Leistungen zur begleitenden Hilfe 

im Arbeite- und Berufsleben

§ 16
Leistungsarten

(1) Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeits- und Be
rufsleben können erbracht werden

1. an Schwerbehinderte i
a) für technische Arbeitshilfen (§ 18),
b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes (§ 19),
c) zur wirtschaftlichen Selbständigkeit (§ 20),
d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer be

hinderungsgerechten Wohnung (§ 21),
e) zur Erhaltung der Arbeitskraft (§ 22),
f) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Er

weiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten 
(§ 23) und

g) in besonderen behinderungsbedingten Lebenslagen 
(§ 24),

2. an Arbeitgeber
a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits

und Ausbildungsplätzen für Schwerbehinderte (§ 25) 
und

b) bei außergewöhnlichen Belastungen (§ 26),
3. an freie gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen 

zu den Kosten einer psychosozialen Betreuung Schwer
behinderter (§ 27),

4. zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und 
Bildungsmaßnahmen (§ 28).

Daneben können solche Leistungen unter besonderen Um
ständen an Träger sonstiger Maßnahmen erbracht werden, 
die dazu dienen und geeignet sind, die Eingliederung Schwer
behinderter in das Arbeits- und Berufsleben auf dem allge
meinen Arbeitsmarkt (Aufnahme, Ausübung oder Sicherung 
einer möglichst dauerhaften Beschäftigung) zu ermöglichen, 
zu erleichtern oder zu sichern.

(2) Andere als die in Absatz 1' genannten Leistungen, die 
der Arbeits- und Berufsförderung Schwerbehinderter nicht 
oder nur mittelbar dienen, können nicht erbracht werden. 
Insbesondere können medizinische Maßnahmen sowie Ur-, 
laubs- und Freizeitmaßnahmen nicht gefördert werden.

§ 17
Leistungsvoraussetzungen

(1) Leistungen nach § 16 Abs. 1 dürfen nur erbracht wer
den, soweit Leistungen für denselben Zweck nicht von einem 
Rehabilitationsträger, vom Arbeitgeber oder von anderer 
Seite zu erbringen sind oder, auch wenn auf sie ein Rechts
anspruch nicht besteht, erbracht werden. Der Nachrang der 
Träger der Sozialhilfe gemäß § 2 des Sozialhilfegesetzes, das 
Verbot der Aufstockung von Leistungen der Rehabilitations
träger durch Leistungen der Hauptfürsorgestellen (§ 31 Abs. 4 
Satz 2 letzter Halbsatz des Schwerbehindertengesetzes) und 
die Pflicht der Hauptfürsorgestellen, Leistungen zur beglei
tenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben vorläufig zu er
bringen (§ 31 Abs. 5 Satz 1 des Schwerbehindertengesetzes), 
bleiben unberührt.

(2) Leistungen an Schwerbehinderte zur begleitenden Hilfe 
im Arbeits- und Berufsleben können erbracht werden,

1. wenn die Eingliederung in das Arbeits- und Berufsleben 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unter Berücksichti
gung von Art oder Schwere der Behinderung auf beson
dere Schwierigkeiten stößt und durch die Leistungen er
möglicht, erleichtert oder gesichert werden kann und

2. wenn es dem Schwerbehinderten wegen des behinde
rungsbedingten Bedarfs nicht zuzumuten ist, die erfor
derlichen Mittel selbst aufzubringen. In den übrigen Fäl

len sind seine Einkommensverhältnisse zu berücksichti
gen.

(3) Die Leistungen können als einmalige oder laufende Lei
stungen erbracht werden. Laufende Leistungen können in 
der Regel nur befristet erbracht werden. Leistungen können 
wiederholt erbracht werden.

I.
Leistungen an Schwerbehinderte

§ 18
Technische Arbeitshilfen

Für die Beschaffung technischer Arbeitshilfen, ihre War
tung, Instandsetzung und die Ausbildung des Schwerbehin
derten im Gebrauch können die Kosten bis zur vollen Höhe 
übernommen werden. Gleiches gilt für die Ersatzbeschaffung 
und die Beschaffung zur Anpassung an die technische Wei
terentwicklung.

§ 19
Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes

Schwerbehinderte können Leistungen zum Erreichen des 
Arbeitsplatzes nach Maßgabe der vom Minister für Arbeit 
und Soziales zu erlassenen Richtlinie über Kraftfahrzeughilfe 
zur beruflichen Rehabilitation erhalten.

§20
Hilfen zur wirtschaftlichen Selbständigkeit

(1) Schwerbehinderte können Darlehen oder Zinszuschüsse 
zur Gründung und zur Erhaltung einer selbständigen beruf
lichen Existenz erhalten, wenn

1. sie die erforderlichen persönlichen und fachlichen Vor
aussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit erfüllen,

2. sie ihren Lebensunterhalt durch die Tätigkeit voraus
sichtlich auf Dauer im wesentlichen sicherstellen können 
und

3. die Tätigkeit unter Berücksichtigung von Lage und Ent
wicklung des Arbeitsmarkts zweckmäßig ist.

(2) Darlehen sollen mit jährlich 10 vom Hundert getilgt 
werden. Von der Tilgung kann im Jahr der Auszahlung und 
dem darauffolgenden Kalenderjahr abgesehen werden. Satz 2 
gilt, wenn Darlehen verzinslich gegeben werden, für die Ver
zinsung.

(3) Sonstige Leistungen zur Deckung von Kosten des lau
fenden Betriebs können nicht erbracht werden.

(4) Die §§ 16 bis 19 und die §§ 21 bis 24 sowie § 26 sind zu
gunsten von Schwerbehinderten, die eine selbständige Tätig
keit ausüben oder aufzunehmen beabsichtigen, entsprechend 
anzuwenden.

§21
Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung 

einer behinderungsgeredhten Wohnung
(1) Schwerbehinderte können Leistungen erhalten

1. zur Beschaffung von behinderungsgerechtem Wohn- 
raum

2. zur Anpassung von Wohnraum und seiner Ausstattung an 
die besonderen behinderungsbedingten Bedürfnisse und

3. zum Umzug in eine behinderungsgerechte oder erheblich 
verkehrsgünstiger zum Arbeitsplatz gelegene Wohnung.

(2) Leistungen können als Zuschüsse, Zinszuschüsse oder 
Darlehen erbracht werden. Höhe, Tilgung und Verzinsung 
bestimmen sich nach den Umständen des Einzelfalls.

(3) Leistungen von anderer Seite sind nur insoweit anzu
rechnen, als sie Schwerbehinderten für denselben Zweck we
gen der Behinderung zu erbringen sind oder erbracht wer
den.


